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Bauleitplanung der Ortsgemeinde Leutesdorf;
Aufstellung des Bebauungsplanes,,Rheinvorland "

lhr Schreiben vom 04.05.2021

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Stoffets,

bezugnehmend auf ihre Anfrage vom 4. Mai beantworten wir lhre Fragen an unsere
Fachabteilung in Abstimmung mit dem Träger der Ptanungshoheit, der Ortsgemeinde
Leutesdorf, wie fotgt:

zu 1i Die Rechtsgrundlagen für die Aufstettung des Bebauungsptanes sind im Bau-
gesetzbuch (BauGB) normiert, vorliegend insbesondere die §§ 1 und 2 BauGB.

zu2: Die Angebotserstettung und die Beauftragung von Planungsteistungen erfotgte
auf den Grundtagen der HOAI (Honorarordnung für Architekten und lngenieure).

zu 3: Auftragsinhatt ist die Erstettung der vottständigen Bebauungsplanuntertagen und
die Verfahrensbegteitung. Die Leistungen beinhatten unter anderem die
Durchführung von Vorabstimmungen, die Erstettung von Entwürfen/
Ptanzeichnungen, Ertäuterungen, die Abstimmung der Untertagen mit OG/VGV,
Ortsbesichtigungen, die Fertigstettung der Untertagen für die Beteiligungs-
verfahren, die Teitnahme an kommunaten Sitzungen, Auswertungen von
Steltungnahmen und die Erarbeitung von Abwägungsvorschtägen.
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Verbandsangehörige Gemeinden:
53557 Bad Hönningen
56598 Rheinbrohl
56598 Hammerstein
56599 Leutesdor,

Besuchszeiten:
Montag bis Freitag 8.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 14.00 - 16.30 Uhr
Donnerstag 14.00 - 18.00 Uhr

Konten der Verbandsgemeindekasse:
SK Neuwied IBAN DE31 5745 0120 0006 0020 00
BIC MALADESlNWD
Volksbank Neuwied-Linz IBAN DE57 5746 01 17 0005 2005 03
BIC GENODEDlNWD
Postbank Köln IBAN DE143701 0050 0012 1755 01
BIC PBNKDEFF
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zu 4: Nach der Beschtussfassung über die Aufstettung des Bebauungsptanes im
Gemeinderat Leutesdorf ist zwischenzeittich die Beauftragung des Ptanungs-
büros erfotgt. Verwaltungsseitig wird nunmehr mit der SGD Nord abgestimmt,
inwieweit die vorhandenen Vermessungsgrundtagen aus den bisherigen
Ver"fahren auch für das zukünftige Bebauungsptanverfahren verwendet werden
dürfen.

zu 5: Die Finanzierung des Bebauungsptanverfahrens erfotgt über die Haushattsstelte
5.1.1.2.562550 - Bauteitptanung der Ortsgemeinde Leutesdorf.

zu 6: Ats Träger der Ptanungshoheit möchte die Ortsgemeinde Leutesdorf für den
Geltungsbereich des Bebauungsplanverfahrens die Art der bautichen Nutzung in
einem einfachen Bebauungsptan festsetzen. Da der vottständige
Gettungsbereich im gesetztichen Überschwemmungsgebiet des Rheins liegt,
werden die Betange des Hochwasserschutzes sichertich im Verfahren von
besonderer Bedeutung sein. Konkrete (Bau-oder F-örder-)Maßnahmen sind nicht
Gegenstand des Bebauungsptanverfahrens.

zu7: Nein.

zu 8: Nein.

zu 9: Nein.

zu 10: Ja.

zu 11: Die Untertagen zum Bebauungsplan werden digitat und in Papierform zur
Verfügung gestettt. Über ergänzende Mittet wurde bistang nicht beraten.

zu 12: Nein.

zu 13: Nein. Da es sich ausschtießtich um ein Bebauungsptanverfahren handelt, wird
es keine Bauphase geben.

zu 14: siehe Antwort zu Frage 13.

zu 15: siehe Antwort zu Frage 13.

zu 16: siehe Antwprt zu Frage 13.

zu 17: siehe Antwort zu Frage 13.

zu 18: Die Verfahrensschritte zur Beteitigung der Öffenttichkeit sind im Baugesetzbuch

normiert. Setbstverständtich werden wir das Verfahren nach § 3 Abs. 1 BauGB

durchführen.
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zu 19: Sofern sich die Erforderlichkeit einer Umwettprüfung nach den Vorgaben des
Bau gesetzbuches ergi bt, wi rd dieser setbstverständtich nachgekommen.

zu 20: Die Denkmatschutzbehörden werden im Verfahren nach den Vorgaben des § 4
BaUGB beteitigt. Sottte sich ein zusätzticher Abstimmungsbedarf ergeben, wird
diesem natürlich Rechnung getragen.

zu 21: Da durch den Bebauungsplan tedigtich die Art der bautichen Nutzung festgesetzt
werden sott und Maßnahmen zur Neugestattung nicht Gegenstand des

Verfahrens sind, entsteht kein Bedarf für gemeindliche Entschädigung.

Mit freundtichen Grüßen

O Ortsgemeinde Leutesdorf

Bürgermeister


